Sozial- und Verlaufsbericht

für die stationäre

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- Erstbericht -

Der Bericht ist an folgende Anschrift zu übersenden (bitte den Umschlag mit dem Zusatz “Vertrauliche Unterlagen, Sozial- und Verlaufsbericht, Az. 60- .....” kennzeichnen):

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

LWL-Behindertenhilfe 

48133 Münster
Wichtiger Hinweis zum Erstellen des Sozial- und Verlaufsberichtes:

In diesem Bericht ist ausschließlich zu den Fragen/Einzelpunkten Stellung zu nehmen, die für 

 die Prüfung der Wirkung der geleisteten Hilfe, 

 die Entwicklung des Hilfebedarfes, 

 die Eignung der Maßnahmen zur Erreichung des Zieles der Eingliederungshilfe sowie 

 die zukünftige Hilfeplanung 

von Bedeutung sind. Zu den Teilbereichen, in denen relevante Beeinträchtigungen bzw. Hilfebedarfe nicht bestehen, ist nicht Stellung zu nehmen. Die nachfolgend grau hinterlegten Felder sind verpflichtend zu vervollständigen.
	Name, Vorname, Geburtsdatum


	Aktenzeichen des LWL


	Gesamteinrichtung:

Abteilung:



	Ansprechpartner/in: (Name und Funktion):


	( Telefonnummer:

( Telefaxnummer:



	Berichtszeitraum:



	Inanspruchnahme von zusätzlichen Maßnahmen

außerhalb der Einrichtung:




	Art und Schwere der Behinderung zum Zeitpunkt der Heimaufnahme:



	Hinzugetretene Behinderung(en), Beeinträchtigung(en), Verhaltensauffälligkeiten und 

Besonderheiten während des Berichtszeitraumes:




	Die letzten ärztlichen Feststellungen zu den vorliegenden Behinderungen erfolgten:

am:                               von (Name des Arztes, der Klinik und Fachrichtung):



	Liegt ein Bescheid der Pflegekasse zur Pflegebedürftigkeit vor?

IMPORT 
( ja, und zwar mit folgendem Ergebnis:
IMPORT 
( nein, warum nicht?:




	1.
Darstellung der Fähigkeiten und Beeinträchtigungen bei der Aufnahme in der Einrichtung:



	( Auf folgende Unterlagen wird verwiesen:

IMPORT 
( Berichte vom / von:

IMPORT 
( sind in Kopie beigefügt




	2.
Darstellung des bei der Aufnahme in der Einrichtung vorhandenen Hilfebedarfs:


2.1
Individuelle Basisversorgung


2.2
Alltägliche Lebensführung


2.3
Gestaltung sozialer Beziehungen


2.4
Freizeitgestaltung


2.5
Kommunikation


2.6
Psychische Hilfen


2.7
Medizinische Hilfen


2.8
Schule, Ausbildung, Beschäftigung




	3. Darstellung der im Berichtszeitraum erbrachten Hilfeleistungen:




	4.
	Darstellung des am Ende des Berichtszeitraumes bestehenden Hilfebedarfs:

(Entwicklung von Perspektiven)

	
	

	4.1
	Individuelle Basisversorgung



	
	

	4.2
	Alltägliche Lebensführung



	
	

	4.3
	Gestaltung sozialer Beziehungen



	
	

	4.4
	Freizeitgestaltung



	
	

	4.5
	Kommunikation



	
	

	4.6
	Psychische Hilfen



	
	

	4.7
	Medizinische Hilfen



	4.8
	Schule, Ausbildung, Beschäftigung




	5. Darstellung der Entwicklung des Hilfefalles:



	6.

	Darstellung der Hilfeplanung:



	6.1
	Darstellung der Ziele:

	
	

	6.1.1
	kurzfristige



	6.1.2
	mittelfristige



	6.1.3
	langfristige



	6.2
	Vorgesehene Hilfemaßnahmen:




	Datum
	Stempel der Einrichtung und Unterschrift




	Der vorstehende Sozial- und Verlaufsbericht wurde mir/uns zur Kenntnis gegeben und

mit mir/uns (Unzutreffendes bitte streichen) besprochen. 

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich/wir die Möglichkeit habe/n, zu dem 

Sozial- und Verlaufsbericht aus meiner/unserer (Unzutreffendes bitte streichen)

persönlichen Sicht Stellung zu nehmen.

( Von der Möglichkeit der Stellungnahme wird Gebrauch gemacht (bitte ggf. ankreuzen).

( siehe Anlage

( wird nachgereicht

( wird vorbehalten

( Von der Möglichkeit der Stellungnahme wird nicht Gebrauch gemacht (bitte ggf. ankreuzen).

(
Ich/wir wünsche/n, dass die o.g. betreuende Einrichtung dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe den Sozial- und Verlaufsbericht zuleitet (bitte ggf. ankreuzen).

(
Ich/wir werde/n den Sozial- und Verlaufsbericht selbst dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe übersenden (bitte ggf. ankreuzen).

Datum,

Leistungsempfänger/in
und/oder
gesetzliche Vertretung




 
 
 
(Name und Anschrift)


Merkblatt zum

Sozial- und Verlaufsbericht 

für die stationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- Erstbericht -
1.
Allgemeine Hinweise 

Der Sozial- und Verlaufsbericht ist eine wesentliche Grundlage für die Entscheidungen des Trägers der Sozialhilfe zur weiteren Leistungsgewährung. Er soll deshalb ‑ unter Wahrung der Privatsphäre und unter ausreichender Berücksichtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechtes der Leistungsempfängerin/des Leistungsempfängers ‑ eine umfassende Darstellung aller für die sozialhilferechtliche Beurteilung wichtigen Aspekte sein. Die Beschränkung auf die sozialhilferechtlichen Fragestellungen wird durch die vorgegebene Gliederung des Berichtes sichergestellt. 
Die die Sozial- und Verlaufsberichte erstellenden Fachkräfte in den betreuenden Einrichtungen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in den Berichten ausschließlich zu den Einzelpunkten bzw. Fragen Stellung zu nehmen ist, die für

 die Prüfung der Wirkung der geleisteten Hilfe, 

 die Entwicklung des Hilfebedarfes, 

 die Eignung der Maßnahmen zur Erreichung des Zieles der Eingliederungshilfe sowie 

 die zukünftige Hilfeplanung 

von Bedeutung sind. Zu den Teilbereichen, in denen relevante Beeeinträchtigungen bzw. Hilfebedarfe nicht bestehen, ist nicht Stellung zu nehmen.

Die Gliederung des Berichtes orientiert sich an den sozialhilferechtlichen Gesichtspunkten der Behinderung, des dadurch verursachten Hilfebedarfs und der Hilfemaßnahmen wie sie sich am Beginn, während des Berichtszeitraumes und zu dessen Ende darstellen. Die die Sozial- und Verlaufsberichte erstellenden Fachkräfte in den betreuenden Einrichtungen werden ausdrücklich gebeten, sich mit dem Aufbau des Berichtes und den folgenden Erläuterungen vor dessen Abfassung vertraut zu machen, damit Wiederholungen vermieden werden und der Arbeitsaufwand begrenzt bleibt.

Allgemeine oder umfassende Fachbegriffe (außer bei den Diagnosen) sollten vermieden werden, vielmehr sollten Beeinträchtigungen, Fähigkeiten und konkrete sich daraus ergebende jeweilige  Hilfebedarfe möglichst präzise und verständlich benannt werden.

Es handelt sich um einen zusammenfassenden Bericht. Deshalb ist davon abzusehen, Einzelberichte durch verschiedene Fachkräfte erstellen zu lassen. Vielmehr sollten alle verantwortlich mit der Planung und Durchführung der erforderlichen Hilfen befassten Fachkräfte an der Vorbereitung des Berichtes durch die/den Berichterstatter/in beteiligt werden.

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung ist/sind vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe angeschrieben  worden, an die betreuenden Fachkräfte in der Einrichtung heranzutreten, diese aufzufordern, einen Sozial- und Verlaufsbericht zu erstellen und den fertig gestellten Bericht dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuzuleiten. 

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung hat/haben die Möglichkeit, die Einrichtung dazu zu ermächtigen, den erstellten und zur Kenntnis genommenen Bericht direkt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe  zu übersenden.

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung wurde/n auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen (Merkblatt “Datenschutzrechtliche Hinweise”).

Der von den Fachkräften in den betreuenden Einrichtung im jeweiligen Einzelfall erstellte Sozial- und Verlaufsbericht ist der/dem betroffenen Leistungsempfänger/in und/oder deren/dessen gesetzlicher Vertretung zur Kenntnis zu geben und mit ihr/ihm und/oder ihrer/seiner gesetzlichen Vertretung in geeigneter Form zu besprechen. Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass die/der Leistungsempfänger/in und/oder die gesetzliche Vertretung die Möglichkeit hat/haben, zu dem Sozial- und Verlaufsbericht aus ihrer/seiner persönlichen Sicht Stellung zu nehmen.
2. 
Erläuterungen 

 Gesamteinrichtung/Abteilung

Eine Gesamteinrichtung ist die oberste Stufe der Einrichtungshierarchie. Eine Abteilung ist immer das

untergeordnetste Element, sie ist die kleinste, unteilbare Einheit einer Einrichtung.
Beispiel 1:

Eine Wohnstätte verfügt über ein Stammhaus mit 24 Plätzen, eine Außenwohngruppe mit 6 Plätzen

und einen ausgelagerten Einzelwohnplatz

Gesamteinrichtung
Wohnstätte “........"


Abteilungen
Stammhaus


“Anschrift"


Außenwohngruppe


“Anschrift"


Einzelwohnen


“Anschrift"

Beispiel 2:

Die Wohnstätte verfügt über 3 Wohnbereiche innerhalb eines Gebäudes. In zwei Wohngruppen leben

geistig behinderte Erwachsene, in der dritten Wohngruppe leben geistig behinderte Kinder

Gesamteinrichtung
Wohnstätte “........"


Abteilungen
geistig behinderte Erwachsene


geistig behinderte Kinder

 Ansprechpartner/in

Als Ansprechpartner/in ist eine Person zu benennen, die verantwortlich an der Berichterstattung beteiligt war und insgesamt zu allen Bereichen des Sozial- und Verlaufberichtes detailliert Stellung nehmen kann.
 Art und Schwere der Behinderung zum Zeitpunkt der Heimaufnahme

Die zum Zeitpunkt der Aufnahme in die jeweilige Einrichtung vorliegenden wesentlichen körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen sind mit den medizinischen Fachbegriffen zu benennen. Das damit verbundene Ausmaß der Funktionsausfälle ist kurz zu beschreiben.
 Inanspruchnahme von zusätzlichen Maßnahmen außerhalb der Einrichtung 

Besuche von zusätzlichen Sondereinrichtungen oder Therapien, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Behinderung des Leistungsberechtigten stehen, wie z.B. ggf. Sonderschulbesuche, Teilnahme an Arbeitstherapien, sind aufzuführen.

 Hinzugetretene Behinderung(en), Beeinträchtigung(en), Verhaltensauffälligkeiten und Besonderheiten während des Berichtszeitraumes

Hierbei kann es sich um dauernde, langfristige aber auch um kurzfristige oder vorübergehende Veränderungen handeln, soweit sie zu Änderungen des Hilfebedarfs und der Hilfeplanung führen. Akute Erkrankungen, die nicht im Zusammenhang mit der Behinderung stehen und sich auch nicht nachhaltig auf diese auswirken, fallen nicht hierunter.
 Ärztliche Feststellungen zu den vorliegenden Behinderungen

Soweit hier auf ärztliche Berichte/Stellungnahmen verwiesen wird, werden diese lediglich angefordert bzw. werden auf diese bezogen lediglich dann Informationen erhoben, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist und eine entsprechende datenschutzrechtliche Einwilligung bzw. eine Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht vorliegt. Ärztliche Berichte/Stellungnahmen sind nur auf besondere Anforderung zu übersenden.

 Angaben zur Pflegebedürftigkeit

a)
Ergebnis:

Pflegestufe I oder 0 bei einer Ablehnung

(Werden Leistungen der Pflegekasse im häuslichen Bereich erbracht, ist -soweit bekannt- die detaillierte Pflegestufe anzugeben  -Pflegestufe I, II oder III -)

b)
bei nicht zuvor erfolgter Prüfung durch die Pflegekasse:

Beispiele: Ein Antrag wurde bislang nicht gestellt; über den Antrag hat die Pflegekasse bislang nicht entschieden; ein Antrag wurde nicht gestellt, da der Leistungsberechtigte nur Hilfen im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt oder der Hilfebedarf in den Bereichen Körperpflege, Ernährung und Mobilität nur als äußerst gering zu bewerten ist und deshalb die Leistungspflicht der Pflegekasse nicht begründet wird.
Zu Ziffer 1:

 Darstellung der Fähigkeiten und Beeinträchtigungen bei der Aufnahme in der Einrichtung 

Um die Situation der Leistungsempfängerin/des Leistungsempfängers einschätzen zu können, sind Fähigkeiten und Beeinträchtigungen des behinderten Menschen bei Aufnahme in die Einrichtung darzsutellen. Die Beeinträchtigungen sind nicht nur mit allgemeinen Fachtermina, wie z. B. “Cerebrale Dysfunktion", sondern in ihren konkreten Auswirkungen mit allgemein verständlichen Begriffen zu beschreiben (z.B. “ist nicht in der Lage mit der linken Hand einen Pinzettengriff anzusetzen"). Hierbei sind insbesondere das Ausmaß und die Auswirkungen der Fähigkeiten und Beeinträchtigungen darzustellen. Es ist zu erläutern, welche Fähigkeiten durch die geplanten Fördermaßnahmen weiter verbessert oder aktiviert werden können.

Sollten bereits aussagefähige Unterlagen vorliegen (z. B. Anamnese), so kann auf diese Berichte Bezug genommen oder verwiesen werden. In diesem Falle sind die Unterlagen genauestens zu bezeichnen oder gegebenenfalls in Kopie beizufügen.
Zu Ziffer 2:

 Darstellung des bei der Aufnahme in der Einrichtung vorhandenen Hilfebedarfs

Hierzu ist der Hilfebedarf, der zum Zeitpunkt der Aufnahme aufgrund der unter Ziffer 1 dargelegten Fähigkeiten und Beeinträchtigungen von der betreuenden Einrichtung für erforderlich gehalten wurde, zu schildern, unabhängig davon, ob und wie dessen Deckung durch die Einrichtung oder Dritte erfolgt ist. Der Hilfebedarf ist nicht allgemein, sondern konkret zu benennen. Dabei ist auch auf den Umfang und die voraussichtliche Dauer des Hilfebedarfes einzugehen.

Die Schilderung des Bedarfes ist anhand der aufgeführten Gliederung durchzuführen. Sofern sich ein Bedarf auf mehrere Punkte bezieht, können diese zusammengefasst werden.

Zu den Gliederungsziffern
2.1 
Individuelle Basisversorgung

 Nahrungsaufnahme

Essen und Trinken, Auswahl von Art und Menge der Nahrung, Zerkleinern (z. B. Fleisch schneiden) usw.

 sich waschen

nur Gesicht und Hände waschen

 Toilettenbenutzung

Aufsuchen der Toilette, sachgerechte Benutzung, Umgang mit Inkontinenz (Hinweis: Bei einem Inkontinenztraining ist der Hilfebedarf höher als bei einer Versorgung mit Windeln!)

 Aufstehen/zu Bett gehen

Grundfertigkeiten der Mobilität (körperliche Fähigkeiten, nicht evtl. erforderliche Motivation)

 Baden / Duschen

Eigenständige Benutzung der Dusche oder Badewanne

(körperliche Fähigkeiten, ggf. Aufsichtsbedarf)

 Anziehen / Ausziehen

Auswahl von Kleidung, körperliche Fähigkeit sich an- oder auszuziehen (Grob- und Feinmotorik)

2.2
Alltägliche Lebensführung

 Einkaufen

Lebensmittel, persönliche Gegenstände einkaufen (Geschäfte aufsuchen, auswählen)

 Zubereitung von Haupt- und Zwischenmahlzeiten

Übliche Wege der Zubereitung von Haupt- und Zwischenmahlzeiten einschließlich Getränken (Kaffee, Tee), Benutzung von Geräten

 Wäschepflege

Persönliche Kleidung waschen können einschließlich der Bedienung von Geräten

 Ordnung im eigenen Bereich

Zimmer reinigen (Staubsaugen, ggf. nass aufwischen, Staub wischen etc.)

 Geld verwalten

Eigenständiger Umgang mit Spar- und Barbeträgen etc.

 Umgang mit Banken, Behörden etc.

Eigenständiges Aufsuchen dieser Institutionen, Schriftverkehr mit diesen etc.

2.3
Gestaltung sozialer Beziehungen

 im unmittelbaren Nahbereich

Beziehung zu Mitbewohnern / Nachbarn, Regelung von Konflikten, Vermeidung von Isolation,

Einhalten von Absprachen

 in Freundschaften / zu Angehörigen

Aufbau und Aufrechterhaltung stabiler sozialer Beziehung, Kontaktaufnahme, Klärung von Konflikten

 in Partnerschaften

2.4
Freizeitgestaltung

 
Eigenbeschäftigung

(persönlich) sinnvolle Nutzung freier Zeit, Einteilung der Zeit, Ausführen von Hobbys, 

Entwicklung persönlicher Vorlieben

 Teilnahme an Angeboten / Veranstaltungen

Information über Angebote, aktives Aufsuchen von Angeboten, Auswahl von Angeboten (einschließlich der dazu erforderlichen körperlichen Mobilität)

 
Begegnung mit sozialen Gruppen / Personen

Sich zurechtfinden in fremden Gruppen, adäquates soziales Verhalten

2.5
Kommunikation

 Elementare Verständigung

Sinnesfunktionen (Wahrnehmen, Verstehen, Mitteilen - auch ohne Sprache-), 

Orientierung in vertrauter und fremder Umgebung

 Allgemeine Verständigung

Sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Verständnis von Schriftsprache oder Symbolen

2.6
Psychische Hilfen

 Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst

Selbstwertprobleme, Unruhe, Apathie etc.

 
Bewältigung psychiatrischer Symptomatik

Depressionen, Suchtverhalten, Störungen der Ich-Identität, hirnorganische Störungen, selbstgefährdendes Verhalten, Suizidalität etc.

2.7
Medizinische Hilfen

 
Maßnahmen der Behandlungspflege

 
Ausführen ärztlicher oder therapeutischer Verordnungen

Medikamenteneinnahme, Übungen etc.

 
gesundheitsfördernder Lebensstil

Kenntnisse über gesunde Ernährung, körperliches Training / Bewegung, 

Vermeiden gesundheitsschädigender Verhaltensweisen

2.8
Schule/Ausbildungs-/Beschäftigungsstätte

 
Tageseinrichtungen für Kinder

 
Schule

 
Werkstatt für Behinderte

 
Arbeitstherapie

 
Fachschule

 
Berufsausbildung

 sonstige berufliche Maßnahmen (z.B. Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt)

Zu Ziffer 3:

 Darstellung der im Berichtszeitraum erbrachten Hilfeleistungen 

In diesem Berichtsteil soll dargestellt werden, welche Hilfen zum Ausgleich der in Ziffer 1 dargestellten Behinderungen, Funktionsausfälle und Beeinträchtigungen tatsächlich erbracht wurden. Hierzu ist eine Orientierung an der Gliederung und dem Aufbau der Ziffer 2 hilfreich, damit die Zusammenhänge zwischen dem Hilfebedarf und den erbrachten Leistungen deutlich werden. Allgemeine Begriffe sind zu vermeiden (z.B. nicht “Tagesstrukturierung”, sondern “2x wöchentlich Teilnahme an Malgruppe”).

Es ist kurzgefasst wiederzugeben,

 welche der für alle Bewohner/innen der Abteilung regelmäßig oder bei Bedarf zur Verfügung stehenden Hilfen in Anspruch genommen wurden;

 welche Hilfeleistungen speziell für diese/n Leistungsempfänger/in erbracht wurden; speziell sind Hilfeleistungen dann, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die entweder nicht regelmäßig bei allen Bewohnerinnen/Bewohnern der Einrichtung erbracht werden oder wenn deren Häufigkeit oder Dauer über das üblicherweise erbrachte Maß hinausgeht;

Es ist zu beachten, dass nicht nur die Hilfemaßnahmen dargestellt werden, die von der Einrichtung zu Lasten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe erbracht werden, sondern auch Hilfeleistungen, die außerhalb der Abteilung gewährt werden und zwar unabhängig davon, wer der Kostenträger für diese Maßnahme ist (z.B. Besuch einer Schule außerhalb der Abteilung). Hier sind auch Leistungen zu benennen, die von der Abteilung der Einrichtung erbracht werden, für die aber eine Zustimmung des Kostenträgers vorliegt, die dadurch entstehenden Kosten gesondert neben dem vereinbarten Vergütungssatz abzurechnen.

Abschließend ist darzustellen, welche der durchgeführten Maßnahmen den Schwerpunkt der Hilfe mit Blick auf die Beseitigung, Besserung oder Verhütung der Verschlimmerung der Behinderung oder ihrer Folgen sowie die Ermöglichung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft der Abteilung, der Einrichtung und außerhalb der Einrichtung bildeten.

Zu Ziffer 4:

 Darstellung des am Ende des Berichtszeitraumes bestehenden Hilfebedarfes 

Es ist der Hilfebedarf darzustellen, wie er sich aus Sicht der betreuenden Einrichtung am Ende des Berichtszeitraumes ergibt. Es ist nicht auf die Entwicklung des Hilfefalles einzugehen (siehe hierzu Ziffer 5).

Es ist nicht ausreichend allgemein festzustellen, dass Einschränkungen bestehen. Diese sind genau zu bezeichnen, um zum einen Veränderungen zum Hilfebedarf bei der Aufnahme zu erkennen und zum anderen den Vergleich mit Nichtbehinderten bzw. einem vergleichbaren Personenkreis zu ermöglichen. Art und Umfang des Hilfebedarfs sind zu erläutern.

Die Auswirkungen der bestehenden Einschränkungen - wie sie in Ziffer 1 beschrieben wurden - im Ablauf des täglichen Lebens sind entsprechend der folgenden Gliederung darzustellen:

4.1
Individuelle Basisversorgung

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.1)

4.2
Alltägliche Lebensführung

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.2)

4.3
Gestaltung sozialer Beziehungen

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.3)

4.4
Freizeitgestaltung

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.4)

4.5
Kommunikation

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.5)

4.6
Psychische Hilfen

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.6)

4.7
Medizinische Hilfen

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.7)

4.8
Schule/Ausbildungs-/Beschäftigungsstätte

(siehe hierzu Erläuterungen zu Ziffer 2.8)

Zu Ziffer 5:

 Darstellung der Entwicklung des Hilfefalles

In diesem Abschnitt sollen beschrieben werden:

 nach der Aufnahme gewonnene zusätzliche Erkenntnisse zum Hilfebedarf

 die für die Hilfeplanung wesentlichen Ereignisse zwischen Aufnahme und Ende des Berichtszeitraumes

 evtl. erwogene Alternativen zu den durchgeführten Maßnahmen

 Probleme im Zusammenhang mit der Eingewöhnung in die neue Umgebung und ihre Bewertung als vorübergehend oder nachhaltig

 ob und ggf. welche Veränderungen sich bei der Behinderung ergeben haben

Zu Ziffer 6:

 Darstellung der Hilfeplanung 

Die Hilfeplanung soll anhand von kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen erfolgen. Sie orientiert sich an dem in Ziffer 4 genannten Hilfebedarf. 

6.1
Darstellung der Ziele

Zu den einzelnen Maßnahmen sind die damit verfolgten Ziele darzustellen. Es ist zu benennen, welche Veränderungen (ggf. auch über den angesetzten Zeitrahmen hinaus) erreichbar erscheinen. Den Veränderungen sind die innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens angestrebten Ziele gegenüberzustellen: Auf welche vorhandenen Fähigkeiten kann die Hilfeplanung aufbauen? Sind bezogen auf die Gesamtmaßnahme Veränderungen zu erwarten (z.B. Wechsel in eine weniger intensive Betreuung, zusätzliches Hilfeangebot)?

 Kurzfristig ist ein Zeitraum von 3 bis 6 Monaten ab dem Datum der aktuellen Berichterstattung

 Mittelfristig ist der Zeitraum bis zum nächsten Berichtstermin

 Langfristig ist der Zeitraum darüber hinaus. Er kann begrenzt sein durch den Eintritt eines neuen Lebensabschnittes (z.B. Beginn der Schulpflicht, Schulabschluss, Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen).

6.2
Hilfemaßnahmen

Bei der Angabe der Maßnahmen sollte die unter Ziffer 6.1 gewählte Reihenfolge eingehalten werden, so dass eine Zuordnung der Hilfemaßnahmen zu den Zielen möglich ist.

Zu benennen sind Maßnahmen, die dem Leistungsberechtigten angeboten werden, und zwar

 medizinische 

 therapeutische

 pädagogische (auch wenn diese von Dritten erbracht werden)

 Häufigkeit der Maßnahmen (auch: ob als Einzel- oder Gruppenmaßnahme)

 Schwerpunkte

 Möglichkeit der Stellungnahme aus persönlicher Sicht der Leistungsempfängerin/des Leistungsempfängers und/oder der gesetzlichen Vertretung

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung hat/haben die Möglichkeit aus ihrer/seiner persönlichen Sicht zum Sozial- und Verlaufsbericht Stellung zu nehmen. Ob die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung von dieser Möglichkeit Gebrauch macht/machen oder nicht, ist ihr/ihm/ihnen freigestellt. 

Die Stellungnahme ist dem Sozial- und Verlaufsbericht als Anlage beizufügen, gegebenenfalls nachzureichen. Die/der Leistungsempfänger/in und/oder die gesetzliche Vertretung kann/können sich eine spätere Stellungnahme vorbehalten.

Die Fachkräfte in den betreuenden Einrichtungen sollten der Leistungsempfängerin/dem Leistungsempfänger und/oder der gesetzlichen Vertretung Unterstützung bei der Fertigung der Stellungnahme anbieten.

Sozial- und Verlaufsbericht

für die stationäre

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- Folgebericht -

Der Bericht ist an folgende Anschrift zu übersenden (bitte den Umschlag mit dem Zusatz “Vertrauliche Unterlagen, Sozial- und Verlaufsbericht, Az. 60- .....” kennzeichnen):

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

LWL-Behindertenhilfe 

48133 Münster
Wichtiger Hinweis zum Erstellen des Sozial- und Verlaufsberichtes:

In diesem Bericht ist ausschließlich zu den Fragen/Einzelpunkten Stellung zu nehmen, die für 

 die Prüfung der Wirkung der geleisteten Hilfe, 

 die Entwicklung des Hilfebedarfes, 

 die Eignung der Maßnahmen zur Erreichung des Zieles der Eingliederungshilfe sowie 

 die zukünftige Hilfeplanung 

von Bedeutung sind. Zu den Teilbereichen, in denen relevante Beeinträchtigungen bzw. Hilfebedarfe nicht bestehen, ist nicht Stellung zu nehmen. Die nachfolgend grau hinterlegten Felder sind verpflichtend zu vervollständigen.
	Name, Vorname, Geburtsdatum


	Aktenzeichen des LWL


	Gesamteinrichtung:

Abteilung:



	Ansprechpartner/in: (Name und Funktion):


	( Telefonnummer:

( Telefaxnummer:



	Berichtszeitraum:

Datum des letzten Berichtes:




	Inanspruchnahme von zusätzlichen Maßnahmen

außerhalb der Einrichtung:



	Art und Schwere der Behinderung (nur während des Berichtszeitraumes):



	Hinzugetretene Behinderung(en), Beeinträchtigung(en), Verhaltensauffälligkeiten und 

Besonderheiten während des Berichtszeitraumes:




	Die letzten ärztlichen Feststellungen zu den vorliegenden Behinderungen erfolgten:

am:                               von (Name des Arztes, der Klinik und Fachrichtung):



	Liegt ein Bescheid der Pflegekasse zur Pflegebedürftigkeit vor?
( ja, und zwar mit folgendem Ergebnis:

IMPORT 
( nein, warum nicht?:




	1.
Darstellung der im Berichtszeitraum erbrachten Hilfeleistungen:




	2.
	Darstellung des am Ende des Berichtszeitraumes bestehenden Hilfebedarfs

(Entwicklung von Perspektiven):

	
	

	2.1
	Individuelle Basisversorgung

	
	

	2.2
	Alltägliche Lebensführung



	
	

	2.3
	Gestaltung sozialer Beziehungen

	
	

	2.4
	Freizeitgestaltung



	
	

	2.5
	Kommunikation



	
	

	2.6
	Psychische Hilfen



	
	

	2.7
	Medizinische Hilfen



	2.8
	Schule, Ausbildung, Beschäftigung




	3.       Darstellung der Entwicklung des Hilfefalles:




	4.
	Darstellung der weiteren Hilfeplanung:



	4.1
	Darstellung der Ziele:

	
	

	4.1.1
	Kurzfristige



	4.1.2
	Mittelfristige



	4.1.3
	Langfristige



	4.2
	Vorgesehene Hilfemaßnahmen




	Datum
	Stempel der Einrichtung und Unterschrift




	Der vorstehende Sozial- und Verlaufsbericht wurde mir/uns zur Kenntnis gegeben und

mit mir/uns (Unzutreffendes bitte streichen) besprochen. 

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich/wir die Möglichkeit habe/n, zu dem 

Sozial- und Verlaufsbericht aus meiner/unserer (Unzutreffendes bitte streichen)

persönlichen Sicht Stellung zu nehmen.

( Von der Möglichkeit der Stellungnahme wird Gebrauch gemacht (bitte ggf. ankreuzen).

( siehe Anlage

( wird nachgereicht

( wird vorbehalten

( Von der Möglichkeit der Stellungnahme wird nicht Gebrauch gemacht (bitte ggf. 

ankreuzen).

(
Ich/wir wünsche/n, dass die o.g. betreuende Einrichtung dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe den Sozial- und Verlaufsbericht zuleitet (bitte ggf. ankreuzen).

(
Ich/wir werde/n den Sozial- und Verlaufsbericht selbst dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe übersenden (bitte ggf. ankreuzen).

Datum,

          Leistungsempfänger/in
und/oder
gesetzliche Vertretung



 
 
 
 
(Name und Anschrift)



Merkblatt zum

Sozial- und Verlaufsbericht 

für die stationäre Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

- Folgebericht -
1. Allgemeine Hinweise 

Der Sozial- und Verlaufsbericht ist eine wesentliche Grundlage für die Entscheidungen des Trägers der Sozialhilfe zur weiteren Leistungsgewährung. Er soll deshalb – unter Wahrung der Privatsphäre und  unter ausreichender Berücksichtigung des informationellen Selbstbestimmungsrechtes der Leistungsempfängerin/des Leistungsempfängers - eine umfassende Darstellung aller für die sozialhilferechtliche Beurteilung wichtigen Aspekte sein. Die Beschränkung auf die sozialhilferechtlichen Fragestellungen wird durch die vorgegebene Gliederung des Berichtes sichergestellt. 
Die die Sozial- und Verlaufsberichte erstellenden Fachkräfte in den betreuenden Einrichtungen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Berichtsmuster als so genannte Checkliste konzipiert ist. 

Es ist ausschließlich zu den Einzelpunkten bzw. Fragen Stellung zu nehmen, die für

 die Prüfung der Wirkung der geleisteten Hilfe, 

 die Entwicklung des Hilfebedarfes, 

 die Eignung der Maßnahmen zur Erreichung des Zieles der Eingliederungshilfe sowie 

 die zukünftige Hilfeplanung 

von Bedeutung sind. Zu den Teilbereichen, in denen relevante Beeeinträchtigungen bzw. Hilfebedarfe nicht bestehen, ist nicht Stellung zu nehmen.

Die Gliederung des Berichtes orientiert sich an den sozialhilferechtlichen Gesichtspunkten der Behinderung, des dadurch verursachten Hilfebedarfs und der Hilfemaßnahmen wie sie sich am Beginn, während des Berichtszeitraumes und zu dessen Ende darstellen. Die die Sozial- und Verlaufsberichte erstellenden Fachkräfte in den betreuenden Einrichtungen werden ausdrücklich gebeten, sich mit dem Aufbau des Berichtes und den folgenden Erläuterungen vor dessen Abfassung vertraut zu machen, damit Wiederholungen vermieden werden und der Arbeitsaufwand begrenzt bleibt.

Allgemeine oder umfassende Fachbegriffe (außer bei den Diagnosen) sollten vermieden werden, vielmehr sollten Beeinträchtigungen, Fähigkeiten und konkrete sich daraus ergebende jeweilige Hilfebedarfe möglichst präzise und verständlich benannt werden.

Es handelt sich um einen zusammenfassenden Bericht. Deshalb ist davon abzusehen, Einzelberichte durch verschiedene Fachkräfte erstellen zu lassen. Vielmehr sollten alle verantwortlich mit der Planung und Durchführung der erforderlichen Hilfen befassten Fachkräfte an der Vorbereitung des Berichtes durch die/den Berichterstatter/in beteiligt werden.

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung ist/sind vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe angeschrieben worden, an die betreuenden Fachkräfte in der Einrichtung heranzutreten, diese aufzufordern, einen Sozial- und Verlaufsbericht zu erstellen und den fertig gestellten Bericht dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuzuleiten. 

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung hat/haben die Möglichkeit, die Einrichtung dazu zu ermächtigen, den erstellten und zur Kenntnis genommenen Bericht direkt an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe  zu übersenden.

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung wurde/n auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen hingewiesen (Merkblatt “Datenschutzrechtliche Hinweise”).

Der von den Fachkräften in den betreuenden Einrichtung im jeweiligen Einzelfall erstellte Sozial- und Verlaufsbericht ist der/dem betroffenen Leistungsempfänger/in und/oder deren/dessen gesetzlicher Vertretung zur Kenntnis zu geben und mit ihr/ihm und/oder ihrer/seiner gesetzlichen Vertretung in geeigneter Form zu besprechen. Es ist darauf aufmerksam zu machen, dass die/der Leistungsempfänger/in und/oder die gesetzliche Vertretung die Möglichkeit hat/haben, zu dem Sozial- und Verlaufsbericht aus ihrer/seiner persönlichen Sicht Stellung zu nehmen.
2. Erläuterungen 

 Gesamteinrichtung/Abteilung

Eine Gesamteinrichtung ist die oberste Stufe der Einrichtungshierarchie. Eine Abteilung ist immer das

untergeordnetste Element, sie ist die kleinste, unteilbare Einheit einer Einrichtung.

Beispiel 1:

Eine Wohnstätte verfügt über ein Stammhaus mit 24 Plätzen, eine Außenwohngruppe mit 6 Plätzen

und einen ausgelagerten Einzelwohnplatz

Gesamteinrichtung
Wohnstätte “........"


Abteilungen
Stammhaus


“Anschrift"


Außenwohngruppe


“Anschrift"


Einzelwohnen


“Anschrift"


Beispiel 2:

Die Wohnstätte verfügt über 3 Wohnbereiche innerhalb eines Gebäudes. In zwei Wohngruppen leben

geistig behinderte Erwachsene, in der dritten Wohngruppe leben geistig behinderte Kinder

Gesamteinrichtung
Wohnstätte “........"


Abteilungen
geistig behinderte Erwachsene


geistig behinderte Kinder

 Ansprechpartner/in

Als Ansprechpartner/in ist eine Person zu benennen, die verantwortlich an der Berichterstattung beteiligt war und insgesamt zu allen Bereichen des Sozial- und Verlaufberichtes detailliert Stellung nehmen kann.
 Art und Schwere der Behinderung zum Zeitpunkt der Heimaufnahme

Die zum Zeitpunkt der Aufnahme in die jeweilige Einrichtung vorliegenden wesentlichen körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen sind mit den medizinischen Fachbegriffen zu benennen. Das damit verbundene Ausmaß der Funktionsausfälle ist kurz zu beschreiben.
 Inanspruchnahme von zusätzlichen Maßnahmen außerhalb der Einrichtung 

Besuche von zusätzlichen Sondereinrichtungen oder Therapien, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Behinderung des Leistungsberechtigten stehen, wie z.B. ggf. Sonderschulbesuche, Teilnahme an Arbeitstherapien, sind aufzuführen.
 Hinzugetretene Behinderung(en), Beeinträchtigung(en), Verhaltensauffälligkeiten und Besonderheiten während des Berichtszeitraumes

Hierbei kann es sich um dauernde, langfristige aber auch um kurzfristige oder vorübergehende Veränderungen handeln, soweit sie zu Änderungen des Hilfebedarfs und der Hilfeplanung führen. Akute Erkrankungen, die nicht im Zusammenhang mit der Behinderung stehen und sich auch nicht nachhaltig auf diese auswirken, fallen nicht hierunter.
 Ärztliche Feststellungen zu den vorliegenden Behinderungen

Soweit hier auf ärztliche Berichte/Stellungnahmen verwiesen wird, werden diese lediglich angefordert bzw. werden auf diese bezogen lediglich dann Informationen erhoben, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist und eine entsprechende datenschutzrechtliche Einwilligung bzw. eine Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht vorliegt. Ärztliche Berichte/Stellungnahmen sind nur auf besondere Anforderung zu übersenden.
  
Angaben zur Pflegebedürftigkeit

a)
Ergebnis:


Pflegestufe I oder 0 bei einer Ablehnung


(Werden Leistungen der Pflegekasse im häuslichen Bereich erbracht, ist - soweit bekannt - die detaillierte Pflegestufe anzugeben  -Pflegestufe I, II oder III -)

b)
bei nicht zuvor erfolgter Prüfung durch die Pflegekasse:


Beispiele: Ein Antrag wurde bislang nicht gestellt; über den Antrag hat die Pflegekasse bislang nicht entschieden; ein Antrag wurde nicht gestellt, da der Leistungsberechtigte nur Hilfen im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung benötigt oder der Hilfebedarf in den Bereichen Körperpflege, Ernährung und Mobilität nur als äußerst gering zu bewerten ist und deshalb die Leistungspflicht der Pflegekasse nicht begründet wird.

Zu Ziffer 1:

  
Darstellung der im Berichtszeitraum erbrachten Hilfeleistungen 

In diesem Berichtsteil soll dargestellt werden, welche Hilfen zum Ausgleich der dargestellten Behinderungen, Funktionsausfälle und Beeinträchtigungen tatsächlich erbracht wurden. Hierzu ist eine Orientierung an der Gliederung und dem Aufbau der Ziffer 2 hilfreich, damit die Zusammenhänge zwischen dem Hilfebedarf und den erbrachten Leistungen deutlich werden. Allgemeine Begriffe sind zu vermeiden (z.B. nicht “Tagesstrukturierung”, sondern “2x wöchentlich Teilnahme an Malgruppe”).

Es ist kurzgefasst wiederzugeben,

 welche der für alle Bewohner/innen der Abteilung regelmäßig oder bei Bedarf zur Verfügung stehenden Hilfen in Anspruch genommen wurden;

 welche Hilfeleistungen speziell für diese/n Leistungsempfänger/in erbracht wurden; speziell sind Hilfeleistungen dann, wenn es sich um Maßnahmen handelt, die entweder nicht regelmäßig bei allen Bewohnerinnen /Bewohnern der Einrichtung erbracht werden oder wenn deren Häufigkeit oder Dauer über das üblicherweise erbrachte Maß hinausgeht;

Es ist zu beachten, dass nicht nur die Hilfemaßnahmen dargestellt werden, die von der Einrichtung zu Lasten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe erbracht werden, sondern auch Hilfeleistungen, die außerhalb der Abteilung gewährt werden und zwar unabhängig davon, wer der Kostenträger für diese Maßnahme ist (z.B. Besuch einer Schule außerhalb der Abteilung). Hier sind auch Leistungen zu benennen, die von der Abteilung der Einrichtung erbracht werden, für die aber eine Zustimmung des Kostenträgers vorliegt, die dadurch entstehenden Kosten gesondert neben dem vereinbarten Vergütungssatz abzurechnen.

Abschließend ist darzustellen, welche der durchgeführten Maßnahmen den Schwerpunkt der Hilfe mit Blick auf die Beseitigung, Besserung oder Verhütung der Verschlimmerung der Behinderung oder ihrer Folgen sowie die Ermöglichung der Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft der Abteilung, der Einrichtung und außerhalb der Einrichtung bildeten.

Zu Ziffer 2:

 Darstellung des am Ende des Berichtszeitraumes bestehenden Hilfebedarfes 

Es ist der Hilfebedarf darzustellen, wie er sich aus Sicht der betreuenden Einrichtung am Ende des Berichtszeitraumes ergibt. Es ist nicht auf die Entwicklung des Hilfefalles einzugehen (siehe hierzu Ziffer 1).

Es ist nicht ausreichend allgemein festzustellen, dass Einschränkungen bestehen. Diese sind genau zu bezeichnen, um zum einen Veränderungen zum Hilfebedarf bei der Aufnahme zu erkennen und zum anderen den Vergleich mit Nichtbehinderten bzw. einem vergleichbaren Personenkreis zu ermöglichen. Art und Umfang des Hilfebedarfs sind zu erläutern.

Die Auswirkungen der bestehenden Einschränkungen - wie sie in Ziffer 1 beschrieben wurden - im Ablauf des täglichen Lebens sind entsprechend der folgenden Gliederung darzustellen:

Zu den Gliederungsziffern

2.1 
Individuelle Basisversorgung

 Nahrungsaufnahme

Essen und Trinken, Auswahl von Art und Menge der Nahrung, Zerkleinern (z. B. Fleisch schneiden) usw.

 
sich waschen

nur Gesicht und Hände waschen

 
Toilettenbenutzung

Aufsuchen der Toilette, sachgerechte Benutzung, Umgang mit Inkontinenz (Hinweis: Bei einem 
Inkontinenztraining ist der Hilfebedarf höher als bei einer Versorgung mit Windeln!)

 
Aufstehen/zu Bett gehen

Grundfertigkeiten der Mobilität (körperliche Fähigkeiten, nicht evtl. erforderliche Motivation)

 
Baden / Duschen

Eigenständige Benutzung der Dusche oder Badewanne


(körperliche Fähigkeiten, ggf. Aufsichtsbedarf)

 
Anziehen / Ausziehen

Auswahl von Kleidung, körperliche Fähigkeit sich an- oder auszuziehen (Grob- und Feinmotorik)

2.2 
Alltägliche Lebensführung

 Einkaufen

Lebensmittel, persönliche Gegenstände einkaufen (Geschäfte aufsuchen, auswählen)

 Zubereitung von Haupt- und Zwischenmahlzeiten

Übliche Wege der Zubereitung von Haupt- und Zwischenmahlzeiten einschließlich Getränken (Kaffee, Tee), Benutzung von Geräten

 Wäschepflege

Persönliche Kleidung waschen können einschließlich der Bedienung von Geräten

 Ordnung im eigenen Bereich

Zimmer reinigen (Staubsaugen, ggf. nass aufwischen, Staub wischen etc.)

 
Geld verwalten

Eigenständiger Umgang mit Spar- und Barbeträgen etc.

 
Umgang mit Banken, Behörden etc.

Eigenständiges Aufsuchen dieser Institutionen, Schriftverkehr mit diesen etc.

2.3 
Gestaltung sozialer Beziehungen

 
im unmittelbaren Nahbereich

Beziehung zu Mitbewohnern / Nachbarn, Regelung von Konflikten, Vermeidung von Isolation,

Einhalten von Absprachen

 
in Freundschaften / zu Angehörigen

Aufbau und Aufrechterhaltung stabiler sozialer Beziehung, Kontaktaufnahme, Klärung von Konflikten

 
in Partnerschaften

2.4 
Freizeitgestaltung

 
Eigenbeschäftigung

(persönlich) sinnvolle Nutzung freier Zeit, Einteilung der Zeit, Ausführen von Hobbys, 

Entwicklung persönlicher Vorlieben

 
Teilnahme an Angeboten / Veranstaltungen

Information über Angebote, aktives Aufsuchen von Angeboten, Auswahl von Angeboten (einschließlich  der dazu erforderlichen körperlichen Mobilität)

 
Begegnung mit sozialen Gruppen / Personen

Sich zurechtfinden in fremden Gruppen, adäquates soziales Verhalten

2.5
Kommunikation

 Elementare Verständigung

Sinnesfunktionen (Wahrnehmen, Verstehen, Mitteilen - auch ohne Sprache-), Orientierung in vertrauter und fremder Umgebung

 
Allgemeine Verständigung

Sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Verständnis von Schriftsprache oder Symbolen

2.6
Psychische Hilfen

 Bewältigung von Problemen im Umgang mit sich selbst

Selbstwertprobleme, Unruhe, Apathie etc.

 
Bewältigung psychiatrischer Symptomatik

Depressionen, Suchtverhalten, Störungen der Ich-Identität, hirnorganische Störungen, selbstgefährdendes Verhalten, Suizidalität etc.

2.7
Medizinische Hilfen

 
Maßnahmen der Behandlungspflege

 
Ausführen ärztlicher oder therapeutischer Verordnungen

Medikamenteneinnahme, Übungen etc.

 
gesundheitsfördernder Lebensstil

Kenntnisse über gesunde Ernährung, körperliches Training / Bewegung, 

Vermeiden gesundheitsschädigender Verhaltensweisen

2.8
Schule/Ausbildungs-/Beschäftigungsstätte

 
Tageseinrichtungen für Kinder

 
Schule

 
Werkstatt für Behinderte

 
Arbeitstherapie

 
Fachschule

 Berufsausbildung

 sonstige berufliche Maßnahmen (z.B. Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt)

Zu Ziffer 3:

 Darstellung der Entwicklung des Hilfefalles

In diesem Abschnitt sollen beschrieben werden:

 nach der Aufnahme gewonnene zusätzliche Erkenntnisse zum Hilfebedarf

 die für die Hilfeplanung wesentlichen Ereignisse zwischen Aufnahme und Ende des Berichtszeitraumes

 evtl. erwogene Alternativen zu den durchgeführten Maßnahmen

 Probleme im Zusammenhang mit der Eingewöhnung in die neue Umgebung und ihre Bewertung als vorübergehend oder nachhaltig

 ob und ggf. welche Veränderungen sich bei der Behinderung ergeben haben

Zu Ziffer 4:

 Darstellung der Hilfeplanung 

Die Hilfeplanung soll anhand von kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen erfolgen. Sie orientiert sich an dem in Ziffer 2 genannten Hilfebedarf. 

4.1
Darstellung der Ziele

Zu den einzelnen Maßnahmen sind die damit verfolgten Ziele darzustellen. Es ist zu benennen, welche Veränderungen (ggf. auch über den angesetzten Zeitrahmen hinaus) erreichbar erscheinen. Den Veränderungen sind die innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens angestrebten Ziele gegenüberzustellen: Auf welche vorhandenen Fähigkeiten kann die Hilfeplanung aufbauen? Sind bezogen auf die Gesamtmaßnahme Veränderungen zu erwarten (z.B. Wechsel in eine weniger intensive Betreuung, zusätzliches Hilfeangebot)?

 Kurzfristig ist ein Zeitraum von 3 bis 6 Monaten ab dem Datum der aktuellen Berichterstattung

 Mittelfristig ist der Zeitraum bis zum nächsten Berichtstermin

 Langfristig ist der Zeitraum darüber hinaus. Er kann begrenzt sein durch den Eintritt eines neuen

 Lebensabschnittes (z.B. Beginn der Schulpflicht, Schulabschluss, Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen).

4.2
Hilfemaßnahmen

Bei der Angabe der Maßnahmen sollte die unter Ziffer 4.1 gewählte Reihenfolge eingehalten werden, so dass eine Zuordnung der Hilfemaßnahmen zu den Zielen möglich ist.

Zu benennen sind Maßnahmen, die dem Leistungsberechtigten angeboten werden, und zwar

 medizinische 

 therapeutische

 pädagogische (auch wenn diese von Dritten erbracht werden)

 Häufigkeit der Maßnahmen (auch: ob als Einzel- oder Gruppenmaßnahme)

 Schwerpunkte

 Möglichkeit der Stellungnahme aus persönlicher Sicht der Leistungsempfängerin/des Leistungsempfängers und/oder der gesetzlichen Vertretung

Die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung hat/haben die Möglichkeit aus ihrer/seiner persönlichen Sicht zum Sozial- und Verlaufsbericht Stellung zu nehmen. Ob die Leistungsempfängerin/der Leistungsempfänger und/oder die gesetzliche Vertretung von dieser Möglichkeit Gebrauch macht/machen oder nicht, ist ihr/ihm/ihnen freigestellt. 

Die Stellungnahme ist dem Sozial- und Verlaufsbericht als Anlage beizufügen, gegebenenfalls nachzureichen. Die/der Leistungsempfänger/in und/oder die gesetzliche Vertretung kann/können sich eine spätere Stellungnahme vorbehalten.

Die Fachkräfte in den betreuenden Einrichtungen sollten der Leistungsempfängerin/dem Leistungsempfänger und/oder der gesetzlichen Vertretung Unterstützung bei der Fertigung der Stellungnahme anbieten.

Anlage 5:

Wichtiger Hinweis:
Nachfolgende Erklärung ist bei Sozial- und Verlaufsberichten, die bereits im Zeitraum vom 01.04.1999 bis 31.10.2001 angefordert, von den Einrichtungen erstellt, aber noch nicht dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe übersandt worden sind, ergänzend beizufügen!
Die Sozial- und Verlaufsberichte sind dann baldmöglichst dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuzuleiten.

	Der vorstehende Sozial- und Verlaufsbericht wurde mir/uns zur Kenntnis gegeben und mit mir/uns (Unzutreffendes bitte streichen) besprochen. 

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich/wir die Möglichkeit habe/n, zu dem 

Sozial- und Verlaufsbericht aus meiner/unserer (Unzutreffendes bitte streichen)

persönlichen Sicht Stellung zu nehmen.

(
Von der Möglichkeit der Stellungnahme wird Gebrauch gemacht (bitte ggf. an​kreuzen).

 (siehe Anlage

( wird nachgereicht

( wird vorbehalten

(
Von der Möglichkeit der Stellungnahme wird nicht Gebrauch gemacht (bitte ggf. 

ankreuzen).

(
Ich/wir wünsche/n, dass die o.g. betreuende Einrichtung dem Landschaftsver​band Westfalen-Lippe den Sozial- und Verlaufsbericht zuleitet (bitte ggf. ankreu​zen).

(
Ich/wir werde/n den Sozial- und Verlaufsbericht selbst dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe übersenden (bitte ggf. ankreuzen).

Datum,

          Leistungsempfänger/in
    und/oder               gesetzliche Vertretung


(Name und Anschrift )


